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Innovationsausschuss 

Innovationsausschuss beschließt  
Förderung von 39 weiteren Projekten zu 
neuen Versorgungsformen 
Berlin, 19. Oktober 2018 – Der Innovationsausschuss beim Gemeinsa-
men Bundesausschuss (G-BA) hat am Donnerstag in Berlin über die fi-
nanzielle Förderung von 39 weiteren Projekten zu neuen Versorgungs-
formen entschieden. Zur Förderbekanntmachung, die im Oktober 2017 
veröffentlicht worden war, gingen insgesamt 93 Projektanträge ein. 
Diese wurden vom Expertenbeirat begutachtet und bewertet.  

Die positiv beschiedenen Projekte verteilen sich auf sechs ausgeschrie-
bene Themenfelder: 

• Sozialleistungsträgerübergreifende Versorgungsmodelle 
• Krankheitsübergreifende Versorgungsmodelle 
• Versorgungsmodelle für spezifische Krankheiten/Krankheitsgrup-

pen 
• Versorgungsmodelle für vulnerable Gruppen 
• Versorgungsmodelle mit übergreifender und messbarer Ergeb-

nis- und Prozessverantwortung 
• Modelle zur Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen und  

-prozessen 

Die Antragsteller werden nun schriftlich über die Entscheidung des Inno-
vationsausschusses informiert. Nach Ablauf der verbindlichen Rückmel-
defrist erfolgt die Erstellung und Versendung der Förderbescheide. Eine 
erste Übersicht über die ausgewählten Förderprojekte wird voraussicht-
lich Anfang Dezember auf der Webseite des Innovationsausschusses 
veröffentlicht. 

Zudem beschloss der Innovationsausschuss weitere Förderbekanntma-
chungen zu neuen Versorgungsformen und zur Versorgungsforschung. 

http://www.g-ba.de/
http://www.g-ba.de/presse-rss
https://innovationsfonds.g-ba.de/versorgungsformen/foerderbekanntmachung-neue-versorgungsformen-zum-themenspezifischen-bereich.12
https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/
https://innovationsfonds.g-ba.de/versorgungsformen/
https://innovationsfonds.g-ba.de/versorgungsformen/
https://innovationsfonds.g-ba.de/versorgungsforschung/
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsa-
men Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Der G-BA 
ist vom Gesetzgeber beauftragt, in Richtlinien verbindlich festzulegen, welche Leistungen von 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erstattet werden und welche qualitätssichernden 
Maßnahmen bei der Leistungserbringung einzuhalten sind.  

Der G-BA hat seit dem 1. Januar 2016 zudem den Auftrag, neue Versorgungsformen, die über 
die bisherige Regelversorgung hinausgehen und Versorgungsforschungsprojekte, die auf einen 
Erkenntnisgewinn zur Verbesserung der bestehenden Versorgung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung ausgerichtet sind, zu fördern. Für die Durchführung der Förderung aus dem Inno-
vationsfonds wurde beim G-BA ein Innovationsausschuss eingerichtet.  

Die gesetzlich vorgesehene Fördersumme für neue Versorgungsformen und Versorgungsfor-
schung beträgt in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils 300 Millionen Euro. 75 Prozent der Mittel 
sollen für die Förderung neuer Versorgungsformen verwendet werden, 25 Prozent der Mittel für 
die Förderung der Versorgungsforschung.  

Rechtsgrundlage des Innovationsfonds und des Innovationsausschusses beim G-BA sind die 
§§ 92a und 92b SGB V. 

Weitere Informationen finden Sie unter innovationsfonds.g-ba.de 

      

https://innovationsfonds.g-ba.de/
http://www.g-ba.de/

